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Einladung / Bekanntmachung 
des Unterhaltungsverbandes Greven 

Die Amtszeit des 9. Ausschusses des Unterhaltungsverbandes Greven endete am 31.12.2019. 

Aus diesem Grund lade ich gemäß § 10 Absatz 3 der Verbandssatzung die wahlberechtigten 

Verbandsmitglieder der Gruppen „A“ (Erschwerer) und „B“ (Gewässereigentümer und  

-anlieger) zur Neuwahl der Ausschussmitglieder in einer Mitgliederversammlung ein. 

Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass die Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die 

Anzahl der Erschienenen beschlussfähig ist. 

Die Versammlung findet statt am 

Mittwoch, 25 März 2020 um 19:30 Uhr 

in der Gaststätte Topphoff, Saerbecker Straße 188, 48268 Greven 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch den stellvertretenden Verbandsvorsteher und Feststellung der 

ordnungsgemäßen Ladung 

2. Wahl des Vorstands Vorsitzenden 

3. Bericht über die Verbandstätigkeit der vergangenen 5 Jahre 

4. Bekanntgabe der Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter für die Gruppe „C“ 

5. Wahl der Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter für die Gruppe „A“ und „B“ 

6. Ausführung eines Vertreters der des WLV zur Wasserrahmenrichtlinie 

7. Diskussion / Verschiedenes 

Greven, 10.02.2020 

Unterhaltungsverband Greven 

gez. Bernhard Markfort 

Verbandsvorsteher 
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Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW 

 

Der Geologische Dienst NRW in Krefeld, ein Landesbetrieb im Geschäftsbereich des Ministeriums 

für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie NRW, wird im Sinne des 

Lagerstättengesetzes vom 4. Dezember 1934 (RGBl. S. 1223) in der Fassung vom 10. November 

2001 (BGBl. S. 2992) Arbeiten für die bodenkundliche Landesaufnahme durchführen. 

 

Zeitraum Februar – Dezember 2020 

Kreis Steinfurt 

Stadt/Gemeinde Emsdetten 

 

Die damit Beauftragten müssen zur Erledigung ihrer Untersuchungen fremde Grundstücke betreten. 

Die dazu entsprechenden Regelungen finden sich im Landesbodenschutzgesetz vom 9. Mai 2000 

(LbodSchG §3 und§14), im Landesforstgesetz vom 24. April 1980 (LfoG §60 in der Fassung vom 

28. Mai 2015) und im Landschaftsgesetz vom 21. Juli 2000 (LG §10). 

 

Diese regionalen Untersuchungen dienen einer allgemeinen Bestandsaufnahme des Bodens und des 

Untergrundes.
*)

 Die Ergebnisse der Aufnahme werden in amtlichen Karten veröffentlicht. Sie sind 

wichtige Unterlagen für viele Aufgaben, z. B. in der Land- und Forstwirtschaft (Bodennutzung, 

Bodenverbesserung, Erosionsschutz, Holzartenwahl), im Bauwesen, bei der Planung und 

Landespflege (Landesplanung, Bauleitplanung, Naturschutz), im Landeskulturbau und in der 

Wasserwirtschaft (ent- und bewässerungsbedürftige Flächen) sowie für die wissenschaftliche 

Forschung und den naturkundlichen Unterricht. 

 

Im Rahmen der Kartierungen sind kleine Handbohrungen notwendig, stellenweise auch 

Aufgrabungen zur Entnahme von Bodenproben. Die vom Geologischen Dienst NRW beauftragten 

Personen sind zur Vornahme der genannten Außenarbeiten berechtigt zum Betreten von 

Grundstücken, auch ohne vorherige Anmeldung.  Etwaige durch die Inanspruchnahme entstehende 

Schäden werden nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. Die durch 

Dienstausweise mit Lichtbild sich ausweisenden Beauftragten des Geologischen Dienstes NRW 

werden auf die landwirtschaftlichen Belange und die derzeitige Nutzung der Grundstücke 

weitgehend Rücksicht nehmen. 

 

Es wird gebeten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geologischen Dienstes NRW bei ihren 

Aufgaben zu unterstützen. 

                                                 
*)

 Richtlinien über die Durchführung land- und forstwirtschaftlicher Standortuntersuchungen und deren Anwendung in 

Umweltschutz, Raumordnung, Land- und Forstwirtschaft (Gem. RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft – IIIB-335-8583 – u. d. Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und 

Verkehr – 313-66-75 – v. 5.9.1997). 

 42


	Amtsblatt_Nr.4_2020_Deckblatt
	Einladung Mitgliederversammlung 2020
	Emsdetten



